
Förderkriterien 

 
Einleitung 

Die Stiftung Digiscovery – Digital School Foundation wurde auf Initiative der Bold Brains AG mit dem 
Ziel gegründet, die Entwicklung, Erweiterung und Verteilung von Wissen in Bezug auf das digitale 
Lernen in der Schweiz zu verbessern. Im Förderfokus stehen die Schaffung einer soliden 
wissenschaftlichen Basis für die Entwicklung digitaler Lernmethoden, -prozesse und -anwendungen, 
aber auch die Förderung von relevanten Methodenkompetenzen in Lerngemeinschaften mittels 
eigener Projekte & Initiativen. 

Projektgesuche 

Digiscovery hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre begrenzten Mittel mit maximaler Wirkung einzusetzen. 
Dafür entwickelt sie eigene Projekte und geht proaktiv auf mögliche Partner zu. Initiativgesuche 
werden lediglich im Bereich der Forschung & Entwicklung entgegengenommen. 

Kern- und Ausschlusskriterien 

Eingegebene Forschungsprojekte müssen grundsätzlich folgende Kernkriterien erfüllen: 

• Übereinstimmung mit Stiftungszweck & Qualitätsanspruch: das Projekt dient der 
Schaffung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um den Zugang zu hochwertiger Bildung über 
digitale Mittel zu verbessern. Dabei entspricht es strengen wissenschaftlichen Standards. 

• Originalität: das Forschungsprojekt hat neuartigen oder gar revolutionären, und 
idealerweise auch impulsgebenden Charakter. 

• Übertragbarkeit: das Forschungsprojekt fördert den Wissenstransfer und ermöglicht es 
anderen Akteuren, ihre Arbeit auf den erzielten Forschungsergebnissen aufzubauen. 
Deshalb werden Forschungsergebnisse aus geförderten Projekten grundsätzlich 
veröffentlicht. 

• Geografischer Bezug: das Forschungsprojekt ist in der Schweiz, in Entwicklungsländern oder 
im europäischen Raum angesiedelt. 

Klare Ausschlusskriterien hingegen sind: 

• Es handelt sich um reine Aufstockungsfinanzierungen, Nachfinanzierungen oder die 
Erstattung anderweitig gewährter Vorfinanzierungen. 

• Es handelt sich um die Start- oder Grundfinanzierung von wissenschaftlichen Institutionen, 
ohne dass die Unterstützung an ein konkretes Projekt gekoppelt wäre. 

• Es handelt sich um die reine Finanzierung von Verbrauchsmaterialien, Infrastruktur, 
Hardware, Druckkosten etc. 

• Das Projekt dient der Optimierung bestehender Massnahmen, Methoden oder Prozesse. 

Förderentscheid 

Die Projekteingabe ist an keine festen Termine gebunden, da Förderentscheide ganzjährig getroffen 
werden können. Zwischen Eingabe des Projekt-Exposés (Schritt 1 – Erstbeurteilung) und Projektstart 
müssen jedoch mindestens 4 Monate liegen. Ein indikativer Zeitplan wird mit der Einladung zur 
Einreichung der vollständigen Projektdokumentation (Schritt 2 – Förderantrag) kommuniziert. 
Digiscovery behält sich vor, weitere zur Gesuchsbeurteilung notwendige Unterlagen einzufordern. 
Der Förderentscheid wird dem/der Antragsteller:in spätestens 45 Tage nach Eingang der 
vollständigen Gesuchsunterlagen kommuniziert. 

Digiscovery trifft ihre Förderentscheide autonom und in Übereinstimmung mit ihren strategischen 
Zielen und Möglichkeiten. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung durch Digiscovery. 
Über Entscheide wird grundsätzlich keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
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